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Norm

BAO §115 Abs1;

BAO §200;

BAO §208 Abs1 litd;

EStG 1972 §2 Abs3 Z5;

EStG 1972 §27;

EStG 1988 §2 Abs3 Z5;

EStG 1988 §27;

Rechtssatz

Die Beurteilung des Beginnes des Fristenlaufes nach § 208 Abs 1 lit d BAO bedarf Feststellungen darüber, wann und

"durch welche Fakten" die Ungewissheit weggefallen ist. Ungewissheit iSd § 200 BAO ist eine solche im

Tatsachenbereich (vgl Ritz, BAO3, § 200 Tz 1). § 208 Abs 1 lit d BAO stellt auf den tatsächlichen Wegfall der

Ungewissheit ab (vgl Stoll, BAO-Kommentar, 2178).

Beschwerdefallbezogen liegt in rechtlicher Hinsicht eine Einkunftsquelle vor, wenn die Beteiligung objektiv geeignet ist,

innerhalb eines absehbaren Zeitraumes einen Einnahmenüberschuss zu erwirtschaften. Ob die Beteiligung tatsächlich

geeignet gewesen ist, im angesprochenen Zeitrahmen ein positives Ergebnis zu erzielen, ist eine auf der Ebene der

Sachverhaltsermittlung und Beweiswürdigung zu lösende Tatfrage. Solcherart hat beschwerdefallbezogen der

Fristenlauf iSd § 208 Abs 1 lit d BAO mit Ablauf des Jahres eingesetzt, in welchem die Unsicherheit über die objektive

Ertragsfähigkeit der Beteiligung weggefallen ist. Aus der Lösung von Rechtsfragen in Erkenntnissen des

Verwaltungsgerichtshofes vermag kein Schluss auf die objektive Ertragsfähigkeit einer konkreten Betätigung gezogen

zu werden.
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